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An das 
Bundesministerium fUr Verkehr 
Sektion IV 

Karlsplatz 1 
1015 Wien 

Ur":':(�' ll' .;t,l"'n 

Zl 70.00�/l··lV/3-84 \'JpA/t·lay Ru 

", 't,,'! 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Ktaftff.hr'geseLz 1967 geän­
dert wird (9. KFG-Novellc) 
�_�_l_l ___ u_��_'l_.r::.�,_':l ___ �J __ _ 

Du" tJ .. , ,)',1 347 
[Jntum 

9.8.1984 

Der Österreichische Arbeiterkammertag beg rUßt die Verschärfung der Sanktionen 

fUr das Lenken eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluß. Im Hinblick auf die er­

sclweckende ZUllClhrne deI- Unfe:i1l e durch Al kaha 1 beei nträcht i gung \</i rd di e vor'ge­

sch1agene Regelung befUrwurtet, die vorsieht, daß die Entziehung der Lenker­

berechtigung bereits bei der erstmaligen Betretung erfolgen darf. 

f\lIch der \JL'9filll der Untergl i ederung des § 66 I\bs 2 1 i t e, \'Ionach nunmehr 

der Lenker b ereits nach der ersten Übertretung gemäß § 99 Abs 1 StVO ( Lenken 

im alkoholisi�rten Zustand ) als verkehrsunzuverlässig gilt - ohne Unterschied, 

ob dabei ein Unfall verschuldet wurde oder nicht, wird grundsätzlich positiv 

beul-tei 1 t . 

Seitens des Ö sterreichischen Arbeiterkammertages wird angeregt, eine schärfere 

Bestrafung fcstzysetzen, \olenn ein Verkehrsunfall verschuldet wurde, als bei 

bloßer Bctr'etung im alkoholisierten Zustand. Vorstellbar wäre, bei Verschulden 

des Lenkers an einem Unfall den Entzug des FUhrerscheins fUr sechs Monate vor­

zusehen und ohne Verschulden lediglich drei Monate FUhrerscheinentzug anzu-
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drohen; heide Sanktionen würden sich als Mindeststrafcn verstehen. Während 

also die oben erv/ähnte Unterscheidung in § 66 Abs 2 1it e hinsichtlich der 

Verkehrszuverlässigkeit unterbleiben kann, sollte sie jedoch durchaus bei 

der Setzung von Maßnahnlen (wie zB gemäß § 74 - vorübergehende Entziehung 

der LenkerbEfcchtigung) getroffen werden. 

Die EinfUgung des Abs 3 a in § 134, wonach künftig Fahrtschreiber als Be­

weismittc1 für ein Strafverfahren zugelassen werden sollen, wird in der 

Grundtende:lz be9rlißt, da sie ent sc hei dend zur 'Jel-mi nclcrung von Unf äll en lI1i t 

Schwed",dlrzcugen bei Lrt:gen könnte. Dazu \-J;ire es jedoch erfOl-derl ich , daß di e 

vom Ka:r:;;,C!rtilg zur lS. KDV-Novelle gemachten Vorschläge Uber die Plombierung 

del- FahrLschreiher Berücksichtigung finden. Erst wenn diese Bestimmungen 

voll wirks�m werden, ist gewährleistet, daß die Aufzeichnungen am Schaublatt 

rnit der. tatsächlich gefahrenen Geschwindi gkeit übereinstimmen. Ohne Plombie­

rungsvot'sch riftcn lJe:=;tcht bei Einführung der Bestimn;ung im Kraftfahrgesetz 

die GefDhr, daß del� Lenker auch fÜI- jene u nri c htigen Aufzeichnungen bzw t'iani­

pu'lation�n Dill Fahrtschreibel- verallhJOrtl"icll gl'lllacht \'/erden kann, für die ihn 

k ein V c· r�; eh u 1 den t r if ft . 

Der 
iV 
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